
Marktgemeinde Gars am Kamp
Verwaltungsbezirk Horn
Land Niederösterreich

Öffentliche Kundmachung

Der Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2026 liegt in der Zeit vom 29.05.2026 bis 12.06.2026 während 
der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme auf. Jedem Gemeindemitglied steht es frei, gegen den 
Nachtragsvoranschlag innerhalb der Auflagefrist beim Gemeindeamt schriftliche Erinnerungen einzubringen. Die öffentliche
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